
ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN/NACHWEISE: 

      Geburtsurkunde zum Nachweis über die Vollendung des 
16. Lebensjahres. Die zuständige Behörde kann 
Ausnahmen von dem Erfordernis der Vollendung des 16. 
Lebensjahres zulassen, wenn die Ausbildung in dem Jahr 
begonnen wird, in dem das 16. Lebensjahr vollendet wird 
und wenn die Durchführung des Lehrgangs und die 
Erreichung des Ausbildungszieles dadurch nicht 
gefährdet werden.

 
      Ärztliches Attest über die gesundheitliche Eignung zur 

Ausübung des Berufes. 

      Nachweis über einen Hauptschulabschluss oder eine 
gleichwertige Schulbildung oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung von mindestens 1-jähriger Dauer. 

●     Tabellarischer Lebenslauf 

• 2 Passbilder 

• Polizeiliches Führungszeugnis

• Formlose Bewerbung 

                       AUSBILDUNGSZEIT: 

      Die Gesamtdauer der Ausbildung beträgt zweieinhalb 
Jahre. Davon sind 24 Monate für die schulische 
Ausbildung an einer Massageschule und 6  Monate für ein 
Anerkennungspraktikum in eigener Verantwortung in einer 
Klinik oder Praxis Ihrer Wahl vorgesehen 



AUSBILDUNGSINHALTE: 

Theoretischer und praktischer 
Unterricht

Stunden

Berufs-, Gesetzes und 
Staatsbürgerkunde

40

Anatomie 240

Physiologie 90

Allgem. Krankheitslehre 30

Spezielle Krankheitslehre 360

Hygiene 30

Erste Hilfe und Verbandtechnik 30

Angew. Physik und Biomechanik 20

Sprache und Schrifttum 20

Psychologie/Pädagogik/Soziologie 60

Prävention und Rehabilitation 20

Bewegungserziehung 30

Physikalisch-therapeutische 
Befundtechniken

60

Klassische Massagetherapie 300

Reflexzonentherapie 150

Sonderformen der Massagetherapie 20

Übungsbehandlung im Rahmen der 
Massage und anderer physikalisch-

therapeutischer Verfahren

150

Elektro-, Licht- und 
Strahlentherapie

150

Hydro-, Balneo-, Thermo- und 
Inhalationstherapie

150

Zur Verteilung auf die obigen 
Fächer

100

GESAMTSTUNDEN 2230
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